
Satzung
des Schulfördervereins Lichtetal. e. V.

$ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr

1.  Der Verein führt  den Namen:
Schu lförderverei n,,Lichtetal"

-  im Folgenden Vereln genannt -

Nach Eintragung nach $ 55 BGB im Vereinsregister des Amtsgerichtes Rudolstadt
führt der Verein den Namenszusatz e. V.

2. Der Verein hat seinen Sitz in Lichte.

3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

$ 2 Zweck und Aufgaben des Vereins

1. Zweck des Vereins ist die Sicherung und Förderung eines öffentlichen Angebotes an
Bildungseinrichtungen in der Verwaltungsgemeinschaft ,,Lichtetal am Rennsteig"
du rch allseitige U nterstützung.

2. Diese Zielsetzung wird insbesondere durch die f inanziel le, materiel le und
ideelle Unterstützung des Landkreises, bzw. des Schulträgers und durch
eigene Aktivitäten verwirklicht.
Der Verein verfolgt dabei folgende Aufgaben:
- öffentlichkeitswirksame Unterstützung der Schulen, ihrer pädagogischen Konzepte,
ihrer Projekte, Anliegen und Vorhaben (Lobbbyarbeit);

- öffentliches Eintreten des Vereins und Unterstützung anderer Bemühungen für den
Erhalt der Standorte;

- die Förderung, Unterstützung und Anregung von Maßnahmen und Projekten zur
Verbesserung der Schulgemeinschaft (Feste, Projekttage, Arbeitsgemeinschaften,
Tag der offenen Tür usw.);

-  die Zusammenarbeit  mit  anderen Einrichtungen und Trägern der Kinder- und
Jugendhi l fe;

- finanzielle Unterstützung und Förderung der Schulstandorte durch Beantragung
von Fördermitteln und Zuschüssen:

3. Für die Er{üllung dieser satzungsmäßigen Zwecke sollen geeignete Mittel durch
Beiträge, Spenden, Zuschüsse und sonstige Zuwendungen eingesetzt werden.

4. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinn
des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung in der jeweils
gültigen Fassung. Er wird als Förderverein nach $ 58 Nr. 1 AO tätig

5. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt keine eigenwirtschaftlichen Zwecke.



6. Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke venvendet werden. Die
Mitgl ieder des Vereins erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitgl ieder keine
Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

7. Es dar-f keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

8. Der Verein ist politisch und konfessionell neutral.
,. g. Die Ausübung von Ehrenämtern nach den Satzungsvorgaben erfolgt ehrenamtlich.

$ 3 Mitgliedschaft

1. Mitgl ied kann jede natürl iche Person , die das 18. Lebensjahr vol lendet hat oder
jur ist ische Person, Personenvereinigung werden, die bereit  ist ,  Ziele und
Satzungszwecke des Vereins nachhaltig zu fördern und die Satzung anerkennt.

$ 4 Rechte und Pflichten der Mitglieder

1. Jedes Mitgl ied hat das Recht:
- an der Wil lensbi ldung im Verein durch Ausübung des Rede-, Antrags- und

Stimmrechts in der Mitgl iederversammlung tei lzunehmen;
- über die Tätigkeit des Vereins und des Vorstandes und über die Venrvendung bzw.

Herkunft der finanziellen Mittel durch den Vorstand informiertzu werden;
- sich an allen Aktivitäten des Vereins zu beteiligen und einzubringen sowie zu allen

Vereinsveranstaltu ngen ei ngelad en zu werd en ;

2. Die Mitglieder sind verpflichtet, den Verein und den Vereinszweck - auch in der

Öffentlichkeit - in ordnungsgemäßer Weise zu unterstÜtzen'

$ 5 Beginn/Ende der Mitgl iedschaft

1. Die Mitgliedschaft muss gegenüber dem Vorstand schriftl ich beantragt werden. Über

den schriftl ichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand mit einfacher

Stimmenmehrheit  abschl ießend. Der Vorstand ist nicht verpf l ichtet Ablehnungsgründe

dem/der Antragsteller/in mitzuteilen, ein Aufnahmeanspruch ist ausgeschlossen.

2. Die Mitgliedschaft endet durch freiwill igen Austritt, Ausschluss, Tod des Mitglieds oder

Verlust der Rechtsfähigkeit bei juristischen Personen'

3. Die freiwi l l ige Beendigung der Mitgl iedschaft muss durch schri f t l iche KÜndigung zum

Ende des Geschäftsjahrs unter Einhaltung einer dreimonatigen Frist gegenÜber dem

Vorstand erklärt werden.

4. Der Ausschluss eines Mitgl ieds kann mit sofort iger Wirkung und aus wicht igem Grund

dann ausgesprochen werden, wenn das Mitgl ied in grober Weise gegen die Satzung,

Ordnungen, den Satzungszweck oder die Vereinsinteressen verstößt. Über den

Ausschluss eines Mitgl ieds entscheidet der Vorstand mit einfacher Stimmenmehrheit .

Dem Mitglied ist unter Fristsetzung von zweiWochen Gelegenheit zu geben, sich vor



dem Vereinsausschuss zu den erhobenen Von'vürfen zu äußern.

5.  Bei  Beendigung der Mitgl iedschaft ,  g le ich aus welchem Grund, er löschen al le
Ansprüche aus dem Mitgl iedsverhäl tn is.  Eine Rückgewähr von Bei t rägen, Spenden
oder sonst igen Unterstützungsleistungen ist  grundsätzl ich ausgeschlossen. Der
Anspruch des Vereins auf rückständige Beitragsforderungen bleibt hiervon unberührt.

$ 6 Mitgliedsbeiträge

Für die Höhe der jährlichen Mitgliederbeiträge, Förderbeiträge, Aufnahmegebühren, ist die
jewei ls gül t ige Bei t ragsordnung maßgebend, die von der Mitgl iederversammlung
beschlossen wird.

$ 7 Organe des Vereins

Organe des Vereins s ind
1.  d ieMi tg l iederversammlung
2. der Vorstand.

$ 8 Mitgl iederversammlung

1. Oberstes Organ des Vereins ist  d ie Mitgl iederversammlung, s ie hat insbesondere
folgende Aufgaben:
-  Die Jahresber ichte entgegenzunehmen und zu beraten,
-  Ent lastung des Vorstands,
-  ( im Wahl jahr)  den Vorstand zu wählen,
- über die Satzung, Anderungen der Satzung sowie die Auflösung des Vereins zu

best immen
- die Kassenprüfer zu wählen, die weder dem Vorstand noch einem vom Vorstand

berufenen Gremium angehören und nicht Angestellte des Vereins sein dürfen.

2. Eine ordentliche Mitgliederversammlung wird vom Vorstand des Vereins nach Bedarf,
mindestens aber einmal im Geschäftsjahr, nach Möglichkeit im ersten Halbjahr des
Geschäftsjahrs, einberufen. Die Einladung erfolgt l4Tage vorher schrift l ich durch
den Vorstand mit Bekanntgabe der vorläufig festgesetzten Tagesordnung an die dem
Verein zuletzt  bekannte Mitql iedsadresse.

3.  Die Tagesordnung der ordent l ichen Mitgl iederversammlung hat insbesondere
folgende Punkte zu umfassen:
- Bericht des Vorstands,
- Bericht des Kassenprüfers,
-  Ent lastung des Vorstands,
- Wahl von zwei Kassenprüfer/innen, sofern sie ansteht,
- Genehmigung des vom Vorstand vorzulegenden Haushaltsvoranschlags für das

laufende Geschäftsjah r,
- Festsetzung der Beiträge für das laufende Geschäftsjahr bzw. zur Verabschiedung
von Bei t ragsordnu ngen,


